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1. Monitoring

1.1 Monitoring und Prasenz groRBer Beutegreifer 2025

Im Jahr 2025 wurde in nahezu allen Tiroler Bezirken die Prdsenz von gro3en Beutegreifern nachgewiesen.
Lediglich im Bezirk Reutte gab es heuer keinen bestatigten Nachweis. Die Mehrheit der Nachweise wurde
durch genetische Analysen von Proben, die im Zuge von knapp 150 Begutachtungen von Rissverdachtsfallen
durch Tiroler Amtstierarztinnen sowie von jagdlichen Rissbegutachterinnen und Sachverstandigen der
Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherheit (AGES) Innsbruck genommen wurden, erbracht. Das
Genetiklabor des Forschungsinstituts fiir Wildtierkunde und Okologie der Veterindrmedizinischen Universitét
Wien (FIWI) filhrte wie bereits in den Vorjahren als Referenzlabor im Auftrag des Osterreichzentrum Bar, Wolf,
Luchs die im Rahmen des Monitorings notwendigen mehrstufigen DNA-Analysen durch. Darlber hinaus
wurden auch Uber 140 weitere Meldungen, wie beispielsweise Wildkameraaufnahmen, Spuren- und
Sichtungsmeldungen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Landesveterinardirektion und dem Tiroler
Jagerverband bearbeitet und unter Einbeziehung dafir zustandiger dsterreichischer Expertinnen des FIWI
beurteilt. Das Vorkommen groBer Beutegreifer in Tirol sowie die Anzahl der festgestellten Individuen im
Berichtsjahr werden in weiterer Folge im vorliegenden Bericht mit dem Stand der bei der Behérde
vorliegenden Daten vom 01.01.2026 dargestellt. Die Gesamtkoordination des Monitorings erfolgte durch die
Abteilungen Landesveterindrdirektion sowie Landwirtschaftliches Schulwesen und Landwirtschaftsrecht.

Uber das gesamte Berichtsjahr fanden Beurteilungen von Rissverdachtsfillen in allen Tiroler Bezirken statt.
Die Begutachtung von Nutztieren obliegt dabei in Tirol den Amtstierarztinnen. Fiir die Begutachtung von als
Rissverdachtsfalle gemeldeten Wildtieren konnten dariiber hinaus jagdliche Rissbegutachterlnnen
herangezogen werden. (Die Kontaktdaten der jagdlichen Rissbegutachterinnen kdnnen auf der Website des
Tiroler Jagerverbands eingesehen werden: https://www.tjv.at/wildtier-rissbegutachter-2-2/). Die Fortbildung
der amtlich beauftragten Begutachterlnnen von Rissverdachtsfallen sowie der Wildtierrissbegutachterinnen
erfolgt jahrlich.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 869 Nutztiere im Zusammenhang mit grol3en Beutegreifern durch das
Land Tirol entschadigt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2024 noch insgesamt 403 Nutztiere entschadigt.
Mit 277 entschadigten, toten Nutztieren fir das Jahr 2025 ist die Anzahl an entschddigten, toten Nutztieren
im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+ 31 %). Die 277 Nutztiere verteilen sich auf 252 Schafe, vier
Ziegen, 16 Rinder, zwei Esel, zwei Ponys und ein Alpaka. Weitere 592 als abgdngig gemeldete Nutztiere
wurden ebenfalls entschadigt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 192 entschadigten abgangigen Nutztieren, ist
diese Zahl ebenfalls erheblich gestiegen (+ 208%).

Die Entwicklung der entschadigten durch grol3e Beutegreifer gerissenen Nutztiere sowie die als vermisst
entschadigten Nutztiere seit 2019 in Tirol ist in Abbildung 1 dargestellt.


https://www.tjv.at/wildtier-rissbegutachter-2-2/
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Abbildung 1: Durch grol3e Beutegreifer gerissene und als vermisst entschadigte Nutztiere in Tirol 2019-2025

1.2 Braunbar

Abbildung 3 zeigt eine Ubersichtskarte der Barennachweise im Berichtsjahr 2025. Es konnten im
Berichtszeitraum in Tirol insgesamt zwei verschiedene mannliche Individuen genetisch nachgewiesen
werden, die sich zumindest zeitweise in Tirol aufgehalten haben. Neben Nachweisen im Tiroler Oberland
konnte heuer auch mindestens ein mannliches Individuum im Bezirk Lienz nachgewiesen werden. Das
Individuum, das bereits im
vergangenen Jahr im Tiroler Oberland
nachgewiesen wurde, hat sich auch
im Berichtsjahr zumindest zeitweise
dort aufgehalten.

Durch Bdren wurden im Berichtsjahr
23 Schafe, zwei Esel und zwei Ponys
gerissen sowie drei Wildftitterungen
beschadigt und ein Bienenstand
zerstort. Weitere 109 Schafe und zwei
Ziegen wurden als vermisst einem
Baren zugeordnet und entschadigt.

Abbildung 2: Bar in einer Wildfiitterung, Nauders © Jagd Parditsch-Mund
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Abbildung 3: Nachweise von Baren in Tirol im Jahr 2025

1.3 Wolf

Der Wolf verzeichnete auch im Berichtsjahr 2025,
verglichen mit den anderen grol3en Beutegreifern,
wieder die grofite Prasenz. Mit einem Schwerpunkt
im Bezirk Lienz wurden Uber das gesamte Jahr quer
Uber Tirol insgesamt 86 Wolfsnachweise registriert.
Die Abbildung 4 zeigt einen Wolf, der im Bezirk
Innsbruck-Land nachgewiesen werden konnte. In
Abbildung 5 ersichtlich sind die im Jahr 2025 in Tirol
verzeichneten Wolfsnachweise.

Abbildung 4: Wolf auf einer Wildkameraaufnahme im Bezirk
Innsbruck-Land, © Eric Kometer
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Abbildung 5: Nachweise von Wélfen in Tirol im Jahr 2025

Die Nachweise von Woélfen erfolgten anhand von genetischen Untersuchungen sowie Wildkamera- und
Videoaufnahmen. Insgesamt konnte im Berichtsjahr in Tirol die Prasenz von mindestens 31 verschiedenen
Wolfsindividuen genetisch nachgewiesen werden was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 35%
entspricht und die bislang hochste Zahl in einem Jahr in Tirol nachgewiesenen Wolfsindividuen darstellt. Bis
auf ein Individuum, das der dinarischen Herkunftspopulation zuzurechnen ist, entstammten alle anderen
Wolfe der italienischen bzw. alpinen Quellpopulation. Sieben der nachgewiesenen Wolfe waren weiblich, 23
mannlich und bei einem Individuum konnte das Geschlecht nicht bestimmt werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich dariiber hinaus zuséatzliche Wolfsindividuen im Berichtsjahr in Tirol
aufgehalten haben. Viele Sichtungen bzw. Nachweise entstehen per Zufall. Einige davon werden der Behorde
nicht weitergeleitet und nicht bei jeder untersuchten genetischen Probe ist die Bestimmung des einzelnen
Individuums (Genotypisierung) erfolgreich. Der Grol3teil der genetisch nachgewiesenen Wolfsindividuen wird
nur Uber einen kurzen Zeitraum in Tirol nachgewiesen. Die Entwicklung der Anzahl von in Tirol seit 2009
genetisch nachgewiesenen Wolfen ist in der Abbildung 6 ersichtlich.
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Abbildung 6: Anzahl der genetisch nachgewiesenen Wolfsindividuen in Tirol 2009-2025

Sechs Wolfe, vier davon im Bezirk Lienz und je einer in den Bezirken Landeck und Imst wurden im Jahr 2025
gemald von der Tiroler Landesregierung erlassenen Malinahmenverordnungen in Tirol erlegt. Die gemald
MaRnahmenverordnungen erlegten Tiere wurden in weiterer Folge an der AGES Innsbruck in
Zusammenarbeit mit dem FIWI untersucht. Weiters wurde im Bezirk Innsbruck-Land ein Wolf ohne aufrechte
MaRnahmenverordnung erlegt, der ebenfalls unmittelbar am FIWI untersucht wurde. Im Berichtsjahr
gesichert auch in Tirol nachgewiesen werden konnte das seit 2021/22 bekannte Hochstadelrudel im Bezirk
Lienz grenziiberschreitend mit Kirnten (siehe die Verbreitungskarte des OZ von 2025*). Im Berichtsjahr
aufgekommenen Geriichten Uber weitere Rudelbildungen in den Bezirken Lienz, Kitzblhel/Kufstein,
Innsbruck-Land, Imst und Landeck wurde nachgegangen, diese konnten anhand der den Behérden zur
Verfligung stehenden Daten allerdings nicht bestatigt werden.

*https://baer-wolf-luchs.at/wp-content/uploads/2026/01/0eZ Wolfsnachweise 2025 12 18 Qesterreich.pdf

** https://baer-wolf-luchs.at/verbreitungskarten/wolf-verbreitung/wolf-kartenarchiv

232 entschadigte tote Nutztiere, darunter 214 Schafe, vier Ziegen, 13 Rinder und ein Alpaka, sowie 414
vermisste Schafe und flinf Ziegen wurden im Berichtsjahr Wélfen als Verursachern zugeordnet und
entschadigt. Das entspricht dem Grof3teil (rund 84 %) aller im Jahr 2025 in Tirol entschadigten toten
Nutztiere und ca. 71% der als vermisst entschadigten Nutztiere (siehe auch Punkt 3 Entschadigungen). Die
Anzahl der 2025 aufgrund Wolfsbeteiligung entschddigten toten Nutztiere ist gegenlber dem Vorjahr um ca.
53% gestiegen. Die Zahl der aufgrund Wolfsbeteiligung als abgdngig entschadigten Nutztiere hat sich 2025
im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (+ 139%) und liegt auch tGber dem Wert aus dem Jahr 2022.
Die Entwicklung von Nutztierrissen, die seit dem Jahr 2019 Wélfen zuordenbar sind, ist in Abbildung 1
ersichtlich.


https://baer-wolf-luchs.at/wp-content/uploads/2026/01/OeZ_Wolfsnachweise_2025_12_18_Oesterreich.pdf
https://baer-wolf-luchs.at/verbreitungskarten/wolf-verbreitung/wolf-kartenarchiv

1.4 Luchs

Im Jahr 2025 konnte in Tirol sechs Mal die Prdsenz eines
Luchses anhand einer Wildkameraaufnahme
nachgewiesen werden (siehe Abbildung 7). Anhand der
individuellen Fellzeichnung und der guten Qualitdt der
Aufnahmen konnte festgestellt werden, dass es sich bei
den Nachweisen in der Gemeinde Kappl und der
Gemeinde Sellrain um dasselbe Individuum handelte.
Wie in den Jahren zuvor kam es zu keinen
Nutztierschaden durch den Luchs in Tirol.

Abbildung 7: Wildkameraaufnahme eines Luchses im
Bezirk Innsbruck-Land, © Thomas Hofer
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Abbildung 8: Nachweise von Luchsen in Tirol im Jahr 2025

1.5 Goldschakal

Seitdem im Jahr 2019 erstmalig ein Goldschakal anhand einer
Wildkameraaufnahme in Tirol nachgewiesen werden konnte, ist
eine stete Zunahme von Nachweisen zu verzeichnen. Im Jahr
2025 konnte in vier Bezirken die Prasenz von Goldschakalen
anhand von genetischen Nachweisen, Wildkameraaufnahmen
und Meldungen aus der Jagerschaft bestatigt werden. In
Abbildung 10 ist die rdumliche Verteilung der
Goldschakalnachweise in Tirol ersichtlich. Die Uberwiegende
Anzahl von Nachweisen stammte aus dem Bezirk Lienz. Dort ist,
wie im Vorjahr, von einer Reproduktion auszugehen. Insgesamt
konnte in Tirol im Jahr 2025 der Goldschakal 49 Mal
nachgewiesen werden. 15 tote und 62 abgangige Schafe
wurden im Jahr 2025 im Zusammenhang mit Rissgeschehen durch Goldschakale entschadigt. Im Vorjahr
wurden 55 tote und 16 abgédngige Schafe dem Goldschakal als Verursacher zugeordnet.

Abblldung 9: Goldschakal im Bezirk Lienz,
© G Iselsberg
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Abbildung 10: Nachweise von Goldschakalen in Tirol im Jahr 2025

1.6 Pilotprojekt , Aktives Wolfsmonitoring"

Das Land Tirol hat das Forschungsinstitut fiir Wildtierkunde und Okologie der Veterindrmedizinischen
Universitat Wien (FIWI) damit beauftragt, mit Unterstitzung des Tiroler Jdgerverbandes in drei Regionen Tirols
ein aktives und systematisches Wolfsmonitoring durchzufiihren. Dabei wurde eine Region im Tiroler
Oberland (Teile vom Otz- und Pitztal), eine im Tiroler Unterland (Region Wildschénau-Hopfgarten-Kelchsau)
und eine in Osttirol (nordliches Lesachtal) ausgewahlt. Die Auswahl wurde anhand der Wolfsnachweise der
letzten Jahre getroffen.

Das in Tirol vorgesehene, aktive und systematische Monitoring umfasst grundsatzlich die folgenden drei
Bereiche: Aufstellen von Wildkameras in ausgewahlten Revieren, aktives Absuchen der Forststrallen nach
Wolfslosung inkl. Beprobung und Einsendung zur genetischen Untersuchung (Durchfihrung in regelmafSigen
Intervallen von Oktober bis April) und Sammlung von weiteren Hinweisen (Wildkamerabilder der Jagerschaft
usw.). Die Untersuchung und Beprobung von Rissverdachtsfallen durch die Amtstierdrztinnen bzw.
Wildtierrissbegutachterinnen des TJV wird bereits seit einigen Jahren in ganz Tirol umgesetzt und auch in den
drei Regionen weiter fortgefihrt.

Ende des Sommers bzw. im Herbst 2025 wurden dementsprechend in den drei genannten Regionen
gemeinsam mit der ortlichen Jagerschaft Wildkameras installiert. Diese werden in regelmaRBigen Abstdnden
kontrolliert und durch das FIWI Wien ausgewertet. Das Absuchen der Forststraen wird zum Jahresanfang
2026 intensiviert.

10
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2. Information und Kommunikation

Das Land Tirol stellt transparent alle Informationen zur
aktuellen Situation und zu Nachweisen groRRer Beutegreifer
auf der Landeshomepage sowie Uber die Land Tirol App zur
Verfiigung. Dadurch wird die Offentlichkeit Gber samtliche
Rissbegutachtungen von Nutztieren, DNA-Analyseergebnisse
und Nachweise grol3er Beutegreifer informiert. Die
Darstellung der Begutachtungen und Nachweise erfolgt auf
einer interaktiven Ubersichtskarte, die laufend aktualisiert
wird. Im Jahr 2025 wurden 235 Eintrage erfasst, um 60 mehr
als im Vorjahr.

Darlber hinaus bietet die Homepage

www.tirol.gv.at/baer wolf luchs umfassende Informationen
zu den grolien Beutegreifern, zum Verhalten bei
Begegnungen mit einem Baren oder Wolf, zu Sicht- und
Schadenmeldungen sowie zum Herdenschutz. Im Zeitraum
01.01.2025 bis 31.12.2025 verzeichnete die Seite inklusive der
weiterfihrenden Unterseiten rund 196.000 eindeutige
Zugriffe. Die Steigerung gegeniiber 2024 betrug 60 %.

Im Berichtszeitraum ebenfalls zugenommen hat das Interesse
der Medien und damit auch die Bedeutung von
Presseaussendungen zu Nachweisen grofRer Beutegreifer
sowie dem steigenden Rissgeschehen.

Suche starten

Zeitraum

2025

Abbildung 11: Ubersichtskarte Nachweise

Aktuelles

itskarte-Nach

Abbildung 12: Links Homepageseite

Generell bleibt die Sensibilitat der Bevolkerung beziiglich der Prasenz grolRer Beutegreifer hoch. Zur
Mitteilung von Sichtbeobachtungen steht unter www.tirol.gv.at/sichtmeldung ein standardisiertes Formular

zur Verflgung. Im Berichtsjahr sind mehr als 140 Sichtmeldungen bzw. Foto- und Videoaufnahmen aus der
Bevolkerung eingegangen. Jede einzelne eingehende Meldung wird bearbeitet. Die Beurteilung einzelner
Sichtmeldungen ist insbesondere bei fehlendem Bildmaterial schwierig, weshalb es wichtig ist vorhandene
Fotos oder Videos mitzuschicken. Gerade in Zusammenhang mit anderen Hinweisen sind Sichtmeldungen

fur das Monitoring grof3er Beutegreifer von grol3er Bedeutung.


http://www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs
http://www.tirol.gv.at/sichtmeldung

3. Entschadigungen

3.1 Entschadigungszahlungen

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 200 Antrage auf Entschadigungszahlung (aufgrund von Nutztierrissen durch
grofRe Beutegreifer) und Férderung von Futterkosten (aufgrund vorzeitiger Almabtriebe) gestellt, wovon 170
auf die Zahlung von Entschadigungen von gerissenen und vermissten Nutztieren und 30 auf Futterkosten
entfielen. Durch das Land Tirol wurden € 219.000,- an Entschadigungszahlungen und € 24.000,- zur
Unterstlitzung von Futterkosten fiir 563 vorzeitig von 14 Almen abgetriebene Tiere ausbezahlt.
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Entwicklung Entschadigungszahlungen in Tirol 2019 - 2025
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Abbildung 13: Entwicklung Entschadigungszahlungen in Tirol 2019 - 2025

Tabelle 1: Verdnderung der jahrlichen Entschadigungszahlungen

in Tirol 2019 bis 2025

€ 243.000
€219.000

€ 24.000

2025

Jahr Entschadigung Differenzg,scn Futterkosten Differenze,ter
2019 €14.000,- €1.050,-

2020 € 70.000,- +400% € 26.000,- +2376%
2021 €147.500,- +111% € 73.000,- +181%
2022 €191.200,- +30% €42.800,- -41%
2023 €160.400,- -16% € 20.000,- -53%
2024 €127.400,- -21% €10.600,- -47%
2025 € 219.000,- +72% € 24.000,- +126%

12



13

3.2 Anzahl entschidigter Nutztiere

Im Jahr 2025 wurden im Zusammenhang mit Rissgeschehen 277 tot aufgefundene Tiere entschadigt. Weitere
592 als vermisst gemeldete Tiere wurden aufgrund entsprechender Wahrscheinlichkeit der Beteiligung eines
groBBen Beutegreifers zu 50 % entschadigt (siehe Abbildung 14). Insgesamt betrug die Zahl der im Jahr 2025
im Zusammenhang mit grof3en Beutegreifern entschadigten Tiere 869.
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Abbildung 14: Anzahl entschadigter Nutztiere im Zusammenhang mit einem grof3en Beutegreifer in Tirol 2019 - 2025

Tabelle 2: Verdnderung der entschadigten Nutztiere in Tirol 2019 bis 2025

Jahr
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Diffees Tote Tiere Diffio Vermisste Tiere Diffyerm
36 21
+446% 165 +358% 146 +595%
+99% 378 +129% 241 +65%
+52% 413 +9% 527 +119%
-43% 255 -38% 285 -46%
-25% 211 -17% 192 -33%
+116% 277 +31% 592 +208%




4. Pravention und Herdenschutz

4.1 Almbegehungen

Das Land Tirol bietet in Zusammenarbeit mit dem Biro Alpe interessierten Bewirtschafterinnen von
Schafalmen eine Almbegehung zur Beurteilung der Machbarkeit von Herdenschutzmalinahmen an. Die
Kosten werden durch das Land Tirol getragen. Bei der Begehung werden die Moglichkeiten fiir eine gelenkte
Weidefiihrung und die Umsetzung von HerdenschutzmalRnahmen bewertet und mit den
Bewirtschafterlnnen besprochen.

4.2 Herdenschutzziaune, GPS Tracker

Im Jahr 2025 bewilligte die Abteilung Agrarwirtschaft des Landes Tirol rund 100 Férderantrage fiir
elektrifizierte Herdenschutzzaune flr Schafe und Ziegen, was im Vergleich zum Vorjahr einen leichten
Ruickgang darstellt. Die ausbezahlte Fordersumme fiir Zdune und Zubehor betrug € 113.000,-. Der Fordersatz
liegt bei 60 % der Nettokosten. Die Antragstellung erfolgt online mit der Abwicklung und Beratung durch die
jeweils zustandige Bezirkslandwirtschaftskammer.

76 Forderwerbern wurde der Ankauf von rund 120 GPS
Trackern fur Schafe und Ziegen im Gesamtwert von

€ 8.500,- gefordert. Der Ankauf von rund 1.000 Trackern
konnte im Laufe der letzten sechs Jahre mit bis zu € 75,-
pro Stiick unterstitzt werden. Die Forderabwicklung
und der Kauf erfolgen Uber die Schaf- und Ziegenzucht
Tirol eGen. Die Tracker werden auf Almen eingesetzt, um
die Tiere einfacher finden und ihr Bewegungsverhalten
nachvollziehen zu kdnnen. Bei einem auffalligen ;
Verhalten, das moglicherweise auf die Prasenz von Abbildung 15: Herdenschutzzaun mit funf Litzen
grol3en Beutegreifern hinweisen kdnnte, ist es den

Besitzerlnnen dadurch moglich, rascher zu reagieren und bei ihren Tieren Nachschau zu halten.

4.3 Herdenschutz-Notfallteam

Die Kosten fir die Ausriistung und fir das Herdenschutz-Notfallteam werden vom Land Tirol getragen. Bei
Rissgeschehen ist das Notfallteam vor allem fir das Suchen und Zusammentreiben versprengter Tiere, fir
das Bergen von Kadavern, flir die Vorbereitung des vorzeitigen Almabtriebs und fiir das Aufstellen von
wolfsabweisenden Herdenschutzzdunen vorgesehen. Im Jahr 2025 wurde das Notfallteam zu keinem Einsatz
angefordert.
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4.4 Herdenschutz-Pilotalmprojekte

Das Land Tirol forderte im abgelaufenen Almsommer im vierten
bzw. flinften Projektjahr drei Herdenschutz-Pilotprojekte im
Bezirk Landeck, die auf Initiative der Almverantwortlichen
entstanden sind. Im Rahmen von jeweils grundsatzlich auf funf
Jahre angelegten Pilotprojekten werden Erfahrungen bei der
Umsetzung von HerdenschutzmafRnahmen und den damit
verbundenen betrieblichen Umstellungen vom freien
Weidegang der Schafe hin zur gelenkten Weidefiihrung
gewonnen. Zudem werden die mit dieser Umstellung - o
verbundenen Auswirkungen in Bezug auf Tiergesundheit, Abbildung 16: Verwiegung der Schafe
Gewichtsentwicklungen, Bewegungsmuster, Tierverluste,

Vegetation und Kosten aufgezeigt.

Die Arbeit der Hirtinnen und Hirten, die auf zwei Almen bereits mehrere Jahre im Einsatz waren, ermoglicht
eine gelenkte Weideflihrung der Schafe. Weideflachen, vielfach auch solche die von den Schafen friher
kaum genutzt wurden, kdnnen gezielt abgeweidet werden. Die Schafe werden in der Nacht in
Ubernachtungsplitzen durch elektrifizierte Weidenetze sowie auf der Verwall-Alm zusétzlich durch drei
Herdenschutzhunde geschiitzt.

Die Bilanz des AlImsommers 2025 fillt trotz des
duBerst nassen und kiihlen Monats Juli
erfreulich aus. Die Schafe konnten im Herbst in
sehr gutem Futterzustand abgetrieben werden.
Die Tageszunahmen wurden durch die HBLFA
Raumberg-Gumpenstein ausgewertet. Die
Wiegeergebnisse fir Limmer lagen bei zwei
Almen im Durchschnitt mit rund 130 Gramm
30 % Uber dem anzustrebenden Normwert von
100 Gramm. Bei einer Alm waren die s Ll 7 o =
Tageszunahmen heuer im Ausmal3 von rund Abbildung 17: Die Schafe der Lader Heuberg-Alm gehen am
10 % erstmals unterdurchschnittlich. Bei den Abend selbstindig zum geschiitzten Ubernachtungsplatz
Verwiegungen wahrend der letzten finf

Projektjahre lagen die Tageszunahmen der Lammer bei jeder Alm nur einmal unter 100 Gramm, ansonsten
waren sie stets dartber.

Die Zufriedenheit der Auftreiber mit dem Almsommer 2025 wurde durch ein unabhdngiges Institut erhoben,
das sdmtliche auftreibenden Bduerinnen und Bauern telefonisch befragte. Die durchschnittliche Bewertung
mit 1,4 nach Schulnotensystem fir alle drei Projekte spiegelt eine hohe Zufriedenheit wider und ist
gleichzeitig eine weitere Verbesserung gegentiber dem Vorjahr.

Die Tiergesundheit spielt auf den Heimbetrieben und Almen eine wichtige Rolle, ebenso die Unterstiitzung
durch den Tiroler Tiergesundheitsdienst in Zusammenarbeit mit den Betreuungstierarztinnen. Die
Tiergesundheit war 2025 wieder gut, es gab keine ernsthaften Krankheitsbilder, keine Probleme mit
Endoparasiten und beim Almabtrieb konnte bei zwei Almen Moderhinke bereits zum vierten Mal nicht
nachgewiesen werden. Bei einer AlIm wurde Moderhinke bei einem Teil der Tupferproben festgestellt.
Almbauern wie Schafe profitierten zudem von der Betreuung durch die Hirtinnen, die die Schafe bei
auftretenden Krankheiten im Ubernachtungsplatz umgehend behandeln kénnen. Die relativ geringe Zahl an
Schafabgangen mit durchschnittlich 3,7 % bis zum Ende des Almsommers unterstreicht den guten
Gesundheitsstatus und den Einsatz der Hirtlnnen. Von gesunden Schafen profitieren auch Wild und Jagd.
Durch die gelenkte Weideflihrung hat das Wild aulRerdem den Vorteil, dass die Schafe nur auf einem Teil der
Alm weiden und das Wild immer wieder auf frischen Weideflachen ungestort dsen kann.



Das Land Tirol unterstitzte die drei
Herdenschutz-Pilotprojekte im Jahr 2025 mit
€ 245.000,-. Gefordert wurden
Investitionskosten, Almpersonal und
Aufwendungen zur Tiergesundheit. Durch die
Anpassung der Bewirtschaftung mittels
gelenkter Weidefiihrung und Herdenschutz
durch eine dauerhafte Behirtung steigt der
Aufwand erheblich. Die durchschnittlichen
Zusatzkosten fiir die gelenkte Weideftihrung
und den Herdenschutz betragen fiir 2025 Abbildung 18: Schafe der Spisser Schafberg-Alm im

€ 1.452,- pro GVE bzw. € 175,- pro Schaf. Die geschiitzten Ubernachtungsplatz

Kostensteigerung wahrend der

vorangegangenen Jahre (2021: € 82,-; 2022: € 114,-; 2023: € 133,-; 2024: € 190,- pro Schaf) erklart sich vor
allem durch die rlcklaufige Zahl aufgetriebener Schafe. Die Ergebnisse zu den Herdenschutzkosten pro Tier
und Almsaison zeigen deutlich, dass eine Umsetzung von Herdenschutzmalinahmen im alpinen Raum ohne
massive Unterstltzung durch die 6ffentliche Hand wirtschaftlich fur die Tierbesitzer nicht zumutbar ist.

Im Laufe der letzten Jahre hatten Interessierte die Mdglichkeit, sich im Rahmen von rund 15 Almbegehungen
und Exkursionen Gber die Umsetzung, Herausforderungen, Erfahrungen und Ergebnisse der Pilotprojekte zu
informieren. Jeden Herbst fanden Informationsabende statt, bei denen die Schafbauern tiber den
vergangenen Almsommer sowie Uber die wissenschaftlichen und tiergesundheitlichen Erhebungen und
deren Ergebnisse informiert wurden.

Zusammenfassend kann nach vier bzw. fiinf Jahren festgehalten werden, dass die gelenkte Weidefiihrung
und der Herdenschutz auf den drei Projektalmen mit zusatzlichem Aufwand sowohl am Heimbetrieb als
auch fur die Almbetriebe verbunden sind, der erhebliche Mehrkosten verursacht. Die Umstellung war vor
allem in den ersten Jahren immer wieder eine Herausforderung und forderte von Almverantwortlichen und
Hirten grof3en Einsatz. Die Umstellung der Bewirtschaftung stellte einen umfassenden Verdnderungsprozess
dar, der insbesondere zu Beginn mit Herausforderungen verbunden war. Erforderliche Anpassungen wurden
jahrlich umgesetzt und haben laufende Verbesserungen gebracht. Einige Auftreiber entschlossen sich
dennoch ihre Schafe nicht mehr aufzutreiben. Neben einem allgemeinen Riickgang an gealpten Schafen
reduzierte sich deshalb die Zahl von 1.527 Schafen im ersten Projektjahr auf 1.137 Schafe im Jahr 2025. Im
Rahmen des Projekts wurden von allen Beteiligten umfassende Erfahrungen gewonnen, einschlief3lich
solcher in herausfordernden Situationen.

Mit Ende 2025 wurden die Herdenschutzpilotprojekte des Landes Tirol abgeschlossen. Fiir die Almsaison
2026 werden ausgewdhlte Herdenschutzmalinahmen von den Almen fortgefuhrt wobei das Land Tirol die
Almen in den nichsten zwei Jahren weiterhin e -
betreuen und die Kosten fiir das Almpersonal ; '
und die Tiergesundheit férdern wird.

Die detaillierten Berichte zum Almsommer 2025
fur die einzelnen Almen sowie der
Abschlussbericht Gber die funfjahrige
Projektdauer, konnen auf der Homepage des
Landes Tirol unter
www.tirol.gv.at/herdenschutzprojekte aufgerufen
werden.

Abbildung 19: Herbstweide Verwall-Alm
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5. Nationale und internationale Abstimmungen

5.1 Osterreichzentrum Bir, Wolf, Luchs

Das Land Tirol ist im Osterreichzentrum Bar, Wolf, Luchs vertreten. Im Jahr 2025 fanden zwei
Vollversammlungen statt. Mitarbeiter des Landes Tirol nahmen zudem am Workshop und Strategieprozess
zur zukiinftigen Ausrichtung des OZ teil, der aufgrund des fiinfjshrigen Bestehens gestartet wurde.
Mitarbeiterlnnen des Landes Tirol arbeiteten im Berichtsjahr in verschiedenen Arbeitsgruppen des
Osterreichzentrum mit. 2025 wurden in Tirol drei Herdenschutzhunde durch das OZ zertifiziert, insgesamt
zehn seit 2023.

5.2 ARGE ALP

Bei der 56. Konferenz der Regierungschefs der ARGE ALP am 24. Oktober 2025 in Trient wurde eine weitere
Resolution zum Thema ,Strategien flr ein gemeinsames Vorgehen beim Momtorlng, dem Schadens und
Notfallmanagement sowie bei der : =
Kommunikation im Zusammenhang mit
GroRraubtieren” beschlossen. Diese schliel3t an
die im Rahmen der 53. Konferenz der
Regierungschefs am 21. Oktober 2022 in
Innsbruck beschlossene Resolution zum Thema
,Landerlbergreifendes Wolfsmanagement” an
und hat unter anderem zum Ziel, die
Berichterstattung zur Prasenz von Wolfen im
Gebiet der ARGE ALP um die Prasenzdaten von
Baren sowie den Austausch von Informationen
Uber amtlich entnommene Wélfe zu erweitern.

Abbildung 20: Regierungschefkonferenz am 24.10.2025 in
Trient, © ARGE ALP

5.3 Weitere Zusammenarbeit im In- und Ausland

Es besteht ein kontinuierlicher Austausch mit verschiedenen 6sterreichischen Bundeslandern auf fachlicher
und administrativer Ebene zum Themenfeld der grol3en Beutegreifer, ebenso mit benachbarten Landern,
insbesondere mit Graublnden, Stdtirol und der Provinz Trient. Im Dezember 2025 fand aullerdem ein
Treffen zum Informationsaustausch zwischen den zustdndigen Abteilungen des Landes Tirol, der Abteilung
Landwirtschaftliches Schulwesen, der Abteilung Landesveterinardirektion und dem Amt fir
Wildtiermanagement der Provinz Bozen statt.



6. Rechtliche Entwicklungen

6.1 Nationales Recht

Im Jahr 2025 wurden 27 Mal3nahmenverordnungen Wolf erlassen, mit welchen jeweils eine Ausnahme zur
Entnahme eines Tieres der Art Wolf erteilt wurde.

Die Verordnungen erstreckten sich Uber einen, zwei oder drei Bezirke und verteilen sich wie folgt:

= Uber einen Bezirk:

Bezirk Lienz 9, Bezirk Innsbruck Land 3, Bezirk Kitzbihel 5, Bezirk Landeck 2, Bezirk Imst 1
= Uber zwei Bezirke:

Bezirke Innsbruck Land und Schwaz 2, Bezirke Imst und Innsbruck Land 1
= Uber drei Bezirke:

Bezirke Innsbruck Land, Innsbruck und Schwaz 2, Bezirke Kufstein, Kitzblhel und Schwaz 2

Aufgrund der ergangenen Verordnungen wurden sechs Wolfe erlegt, davon vier im Bezirk Lienz, einer im
Bezirk Landeck und einer im Bezirk Imst.

AulSerdem wurde eine MalRnahmenverordnung Bar im Bezirk Landeck erlassen mit welcher eine Ausnahme
zur Vergramung und Besenderung eines Tieres der Art Braunbar erteilt wurde.

Seit dem Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetz am 1. September 2025 haben die Anfragen zum
Umgang mit den grolien Beutegreifern, insbesondere der Entnahme von Wélfen, stark zugenommen.

6.2 Europarecht

Herabsetzung Schutzstatus Wolf

Im Marz 2025 trat der Beschluss des Standigen Ausschuss der Berner Konvention in Kraft, wonach der
Schutzstatus des Wolfes von ,streng geschiitzt” auf ,geschitzt” gedndert wurde. Nach seinem Inkrafttreten
und zur Umsetzung dieser Anderung auf EU-Ebene wurden die Anhinge der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-
Habitat Richtlinie) gedndert, indem der Wolf aus Anhang IV der Richtlinie gestrichen und in Anhang V
aufgenommen wurde.

Der Wolf unterliegt nun dem Schutz nach Artikel 14 der FFH-Richtlinie. Gemal? Artikel 14 missen die
Mitgliedstaaten die notwendigen Malsnahmen treffen, damit die Entnahme aus der Natur von Exemplaren
der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs V sowie deren Nutzung mit der Aufrechterhaltung
eines glinstigen Erhaltungszustands vereinbar sind.

Vorabentscheidungsverfahren C-629/23

Im Jahre 2023 erfolgte ein Vorabentscheidungsersuchen in der Sache Gemeinniitziger Verein MTU gegen
Umweltamt Estland im Zusammenhang mit der Verabschiedung eines ,Aktionsplan fir den Schutz und das
Management von Grof3raubtieren” durch das estnische Umweltministerium. Am 04.08.2025 erging dazu das
Urteil des Europaischen Gerichtshofs.

Die aufgeworfenen Rechtsfragen wurden dabei zusammengefasst wie folgt beantwortet:

» Eine Einstufung einer Tierart in die Kategorie ,gefahrdet” der Roten Liste [IUCN schliel3t die
Einstufung als ,glinstig” im Sinne der FFH-Richtlinie nicht aus.

»  Der glinstige Erhaltungszustand einer Tierart muss in erster Linie und zwangslaufig auf ortlicher und
nationaler Ebene bestehen und bewertet werden. Erstreckt sich eine Population Gber einen
Mitgliedstaat hinaus, kann im Rahmen der Bewertung ob der Erhaltungszustand einer Tierart
Lgunstig” ist, der Austausch zwischen der Population des Mitgliedstaats und der, anderer
Mitgliedstaaten oder Drittlander beriicksichtigt werden.

* Im Rahmen der Beurteilung des Erhaltungszustands einer Tierart kann den Anforderungen von
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und értlichen Besonderheiten Rechnung
getragen werden, wenn die drei in Art. 1 Buchst. i Abs. 2 der FFH-Richtlinie genannten
Voraussetzungen erfillt sind.
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7. Zusammenfassung

Im Jahr 2025 wurden in Tirol mindestens 31 verschiedene Wolfsindividuen aus zwei Quellpopulationen
genetisch nachgewiesen. AuRRerdem haben sich mindestens zwei Baren zumindest zeitweise in Tirol
aufgehalten. Insgesamt sechs Mal wurde 2025 in Tirol ein Luchs nachgewiesen. Goldschakalnachweise
wurden aus vier Bezirken Tirols gemeldet mit Schwerpunkt im Bezirk Lienz, wo auch von einer Reproduktion
auszugehen ist.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 869 Nutztiere im Zusammenhang mit grol3en Beutegreifern durch das
Land Tirol entschadigt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2024 noch insgesamt 403 Nutztiere entschadigt.
Mit 277 entschadigten, toten Nutztieren fir das Jahr 2025 ist die Anzahl an entschadigten, toten Nutztieren
im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+ 31 %). Die 277 Nutztiere verteilen sich auf 252 Schafe, vier
Ziegen, 16 Rinder, zwei Esel, zwei Ponys und ein Alpaka. Weitere 592 als abgdngig gemeldete Nutztiere
wurden ebenfalls entschadigt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 192 entschadigten abgangigen Nutztieren, ist
diese Zahl ebenfalls erheblich gestiegen (+ 208%).

Es wurden 200 Antrage auf Entschadigungszahlungen und Férderung von Futterkosten gestellt. Das Land
Tirol hat € 219.000,- an Entschadigung flr gerissene und vermisste Nutztiere sowie € 24.000,- an Beitragen
fur Futterkosten fur 563 vorzeitig von Almen abgetriebene Tiere geleistet.

Das Land Tirol unterstiitzt praventive Mallnahmen gegen grolRe Beutegreifer. ImJahr 2025 wurden in Summe
€ 245.000,- fur drei Herdenschutz-Pilotprojekte auf Almen aufgewendet, die zudem fachlich und
wissenschaftlich begleitet werden.

Wolfsabweisende Herdenschutzzdune wurden vom Land Tirol mit € 113.000,- bezuschusst, der Ankauf von
GPS Trackern fiir Schafe und Ziegen mit € 8.500,-.

Im Jahre 2025 wurden 27 Malinahmenverordnungen Wolf erlassen mit welchen jeweils eine Ausnahme zur
Entnahme eines Tieres der Art Wolf erteilt wurde und eine Malnahmenverordnung Bar, mit welcher
Ausnahmen zur Vergramung und Besenderung eines Tieres der Art Braunbar erteilt wurden. Aufgrund der
ergangenen Verordnungen wurden sechs Wélfe erlegt.

Zudem erfolgte eine Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes in der FFH-Richtlinie und erging ein Urteil zu
einem estnischen Vorabentscheidungsverfahren.



Impressum

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen und
Landwirtschaftsrecht in Zusammenarbeit mit der
Abteilung Landesveterinardirektion

HeiliggeiststralRe 7
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0)512 508 2542

E-Mail: landw.schulwesen@tirol.gv.at

Website: www.tirol.gv.at/baer wolf luchs

Innsbruck, Februar 2026

20


mailto:landw.schulwesen@tirol.gv.at
http://www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs

	1. Monitoring
	1.1 Monitoring und Präsenz großer Beutegreifer 2025
	1.2 Braunbär
	1.3 Wolf
	1.4 Luchs
	1.5 Goldschakal
	1.6 Pilotprojekt „Aktives Wolfsmonitoring"

	2. Information und Kommunikation
	3. Entschädigungen
	3.1 Entschädigungszahlungen
	3.2 Anzahl entschädigter Nutztiere

	4. Prävention und Herdenschutz
	4.1 Almbegehungen
	4.2 Herdenschutzzäune, GPS Tracker
	4.3 Herdenschutz-Notfallteam
	4.4 Herdenschutz-Pilotalmprojekte

	5. Nationale und internationale Abstimmungen
	5.1 Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs
	5.2 ARGE ALP
	5.3 Weitere Zusammenarbeit im In- und Ausland

	6. Rechtliche Entwicklungen
	6.1 Nationales Recht
	6.2 Europarecht

	7. Zusammenfassung
	Impressum

